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Artikel III-286 (ex-Artikel 248)

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) Der Rechnungshof erstattet nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahrs einen

Jahresbericht. Dieser Bericht wird den anderen Organen vorgelegt und im Amtsblatt der

Europäischen Union zusammen mit den Antworten dieser Organe auf die Bemerkungen des

Rechnungshofs veröffentlicht.

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Bemerkungen zu besonderen Fragen vorlegen,

insbesondere in Form von Sonderberichten, und auf Antrag eines der anderen Organe

Stellungnahmen abgeben.

Er nimmt seine jährlichen Berichte, Sonderberichte oder Stellungnahmen mit der Mehrheit

seiner Mitglieder an. Er kann jedoch für die Annahme bestimmter Arten von Berichten oder

Stellungnahmen nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung Kammern bilden.

Er unterstützt das Europäische Parlament und den Rat bei der Kontrolle der Ausführung des

Haushaltsplans.

Der Rechnungshof gibt sich eine Geschäftsordnung. Er beschließt nach Zustimmung des

Rates und des Europäischen Parlaments.

Explanation (if any) :
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